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(54) Verfahren und System zur Bestätigung von Daten

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Über-
prüfung von Daten betreffend einen durch eine Kontroll-
person zu überprüfenden Sachverhalt eines Gegen-
stands, insbesondere eines Fahrzeugs, wobei die zu
überprüfenden Daten sowohl Informationen betreffend
den Gegenstand als auch betreffend den zu überprü-
fenden Sachverhalt enthalten und insbesondere mit ei-
nem Manipulationsschutz, wie z. B. einer elektroni-
schen Signatur oder dergleichen, versehen sind.

Um eine Möglichkeit anzugeben, mit der solche Da-
ten leicht und aus einer gewissen Entfernung von eini-
gen Metern überprüft werden können, soll dem Gegen-
stand eine insbesondere als Transponder ausgebildete
Identifizierungseinrichtung zugeordnet sein, die einen
Speicher zur Hinterlegung der zu überprüfenden Daten
aufweist, der durch eine der Kontrollperson zugeordne-
te Kommunikationseinrichtung per Kurzstreckenfunk
auslesbar ist, wobei die Kontrollperson mittels der Kom-
munikationseinrichtung eine Anfrage hinsichtlich der zu
überprüfenden Daten an die Identifizierungseinrichtung
richtet, und
entweder
bei im Speicher der Identifizierungseinrichtung hinter-
legten entsprechenden zu überprüfenden Daten nach
Auslesen und insbesondere Überprüfung dieser Daten
auf ihre Echtheit zumindest ein Signal zur Bestätigung

des angefragten Sachverhalts auf einer der Kontrollper-
son zugeordneten Anzeigeeinrichtung ausgegeben
wird,
oder aber
bei (noch) nicht im Speicher der Identifizierungseinrich-
tung hinterlegten entsprechenden zu überprüfenden
Daten, wenn ggf. lediglich die Informationen betreffend
den Gegenstand, d. h. eine Kraftfahrzeug- und/oder
Transponderkennung empfangen wurden, die Kontroll-
person eine weitere Anfrage hinsichtlich der zu überprü-
fenden Daten tätigt, die entweder mittels einer ihr zuge-
ordneten weiteren Kommunikationseinrichtung per
Langstreckenfunk an eine die zu überprüfenden Daten
betreffende zentrale Verwaltungsstelle oder über die
Kommunikationseinrichtung per Kurzstreckenfunk an
eine mit der zentralen Verwaltungsstelle verbundene
Kurzstreckenfunkschnittstelle in der näheren Umge-
bung erfolgt und die zu überprüfenden Daten im Bestä-
tigungsfalle von der zentralen Verwaltungsstelle per
Langstreckenfunk an die weitere Kommunikationsein-
richtung der Kontrollperson übermittelt, auf der Anzei-
geeinrichtung angezeigt und mit der Kommunikations-
einrichtung per Kurzstreckenfunk in den Speicher der
Identifizierungseinrichtung geschrieben werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Über-
prüfung von Daten betreffend einen durch eine Kontroll-
person zu überprüfenden Sachverhalt eines Gegen-
stands, insbesondere eines Fahrzeugs, wobei die zu
überprüfenden Daten sowohl Informationen betreffend
den Gegenstand als auch betreffend den zu überprü-
fenden Sachverhalt enthalten und insbesondere mit ei-
nem Manipulationsschutz, wie z. B. einer elektroni-
schen Signatur oder dergleichen, versehen sind.
[0002] Die Erfindung betrifft weiterhin ein System zur
Überprüfung von Daten betreffend einen durch eine
Kontrollperson zu überprüfenden Sachverhalt eines
Gegenstands, insbesondere eines Fahrzeugs, wobei
die zu überprüfenden Daten sowohl Informationen be-
treffend den Gegenstand als auch betreffend den zu
überprüfenden Sachverhalt enthalten und insbesonde-
re mit einem Manipulationsschutz, wie z. B. einer elek-
tronischen Signatur oder dergleichen, versehen sind.
Auch betrifft die Erfindung einen Transponder sowie ei-
ne Kontrollvorrichtung für ein solches System.
[0003] Dabei ist im Allgemeinen kein Besitzverhältnis
hinsichtlich des Gegenstands, in Bezug auf den ein be-
stimmter Sachverhalt zu überprüfen ist, und der Kon-
trollperson gegeben.
[0004] Aus der Praxis sind verschiedene Verfahren
bekannt, um Daten betreffend einen Sachverhalt eines
Gegenstands durch eine Kontrollperson zu überprüfen-
den.
[0005] Insoweit kann z. B. bei parkenden Kraftfahr-
zeugen eine Parkberechtigung durch visuelle Kontrolle
eines im Kraftfahrzeug ausgelegten Parkscheins über-
prüft werden. Da der Fahrer des Kraftfahrzeugs in der
Regel den Parkschein auf der Fahrerseite auf das Ar-
maturenbrett legt und Kraftfahrzeuge üblicherweise auf
der rechten Straßenseite abgestellt werden, muss die
Kontrollperson zur Überprüfung des Parkscheins die
Straße betreten und wird insofern durch den fließenden
Verkehr gefährdet. Auch ist es von Nachteil, dass durch
die unmittelbare Begutachtung eines jeden Kraftfahr-
zeugs dieses quasi als "verdächtig" angesehen wird
und insofern die Führer der Fahrzeuge unangenehm
berührt sein können. Vorfälle zwischen Kontrollperso-
nen, wie z. B. Politessen, und Fahrzeugführern sind
häufig und belasten die Arbeit der Kontrollpersonen.
[0006] Nachteilig bei hinter der Windschutzscheibe
befindlichen Informationen ist, dass diese bei ver-
schmutzter Verglasung und/oder Feuchtigkeit auf den
Scheiben von außen nur schlecht oder aber gar nicht
mehr erkennbar sind.
[0007] Weiterhin ist es bekannt, dass über Mobilfunk
ein "einbuchen" in ein entgeltliches Parksystem erfol-
gen kann und somit eine Parkerlaubnis gegen entspre-
chendes Entgelt erworben wird, wobei dann keine
schriftliche Bestätigung für die Parkerlaubnis erstellt
werden kann. Nachteilig hierbei ist, dass zur Überprü-
fung der Parkerlaubnis die Kontrollperson die Erlaub-

nisvergabestelle kontaktieren muss, was in der Regel
ebenfalls per Mobilfunk geschieht. Die damit verbunde-
nen Kosten verhindern jedoch eine wirtschaftlich Nut-
zung dieses Kontrollverfahrens.
[0008] Auch sind passive "Tags" bekannt, die am
Kraftfahrzeug angebracht sind und mittels entsprechen-
der Kommunikationsgeräte ausgelesen werden kön-
nen. Die passiven Tags werden dabei durch den Lese-
vorgang mit Energie versorgt, wodurch eine Versen-
dung des Speicherinhalts ermöglicht wird. Allerdings ist
die Reichweite solcher passiver Tags mit ca. 10 bis 30
cm sehr begrenzt, so dass die gleichen Nachteile wie
bei gedruckten Parkscheinen bestehen.
[0009] Aufgabe der Erfindung ist es, die vorgenann-
ten Nachteile zu vermeiden und eine Möglichkeit anzu-
geben, mit der Daten betreffend einen Sachverhalt ei-
nes Gegenstands durch eine Kontrollperson leicht und
aus einer gewissen Entfernung von einigen Metern
überprüft werden können.
[0010] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren
zur Überprüfung von Daten betreffend einen durch eine
Kontrollperson zu überprüfenden Sachverhalt eines
Gegenstands, insbesondere eines Fahrzeugs, wobei
die zu überprüfenden Daten sowohl Informationen be-
treffend den Gegenstand als auch betreffend den zu
überprüfenden Sachverhalt enthalten und insbesonde-
re mit einem Manipulationsschutz, wie z. B. einer elek-
tronischen Signatur oder dergleichen, versehen sind,
wobei dem Gegenstand eine insbesondere als Trans-
ponder ausgebildete Identifizierungseinrichtung zuge-
ordnet ist, die einen Speicher zur Hinterlegung der zu
überprüfenden Daten aufweist, der durch eine der Kon-
trollperson zugeordnete Kommunikationseinrichtung
per Kurzstreckenfunk auslesbar ist, wobei die Kontroll-
person mittels der Kommunikationseinrichtung eine An-
frage hinsichtlich der zu überprüfenden Daten an die
Identifizierungseinrichtung richtet, und
entweder
bei im Speicher der Identifizierungseinrichtung hinter-
legten entsprechenden zu überprüfenden Daten nach
Auslesen und insbesondere Überprüfung dieser Daten
auf ihre Echtheit zumindest ein Signal zur Bestätigung
des angefragten Sachverhalts auf einer der Kontrollper-
son zugeordneten Anzeigeeinrichtung ausgegeben
wird,
oder aber
bei (noch) nicht im Speicher der Identifizierungseinrich-
tung hinterlegten entsprechenden zu überprüfenden
Daten, wenn ggf. lediglich die Informationen betreffend
den Gegenstand, d. h. eine Kraftfahrzeug- und/oder
Transponderkennung empfangen wurden, die Kontroll-
person eine weitere Anfrage hinsichtlich der zu überprü-
fenden Daten tätigt, die entweder mittels einer ihr zuge-
ordneten weiteren Kommunikationseinrichtung per
Langstreckenfunk an eine die zu überprüfenden Daten
betreffende zentrale Verwaltungsstelle oder über die
Kommunikationseinrichtung per Kurzstreckenfunk an
eine mit der zentralen Verwaltungsstelle verbundene
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Kurzstreckenfunkschnittstelle in der näheren Umge-
bung erfolgt und die zu überprüfenden Daten im Bestä-
tigungsfalle von der zentralen Verwaltungsstelle per
Langstreckenfunk an die weitere Kommunikationsein-
richtung der Kontrollperson übermittelt, auf der Anzei-
geeinrichtung angezeigt und mit der Kommunikations-
einrichtung per Kurzstreckenfunk in den Speicher der
Identifizierungseinrichtung geschrieben werden. Die
Daten können dabei beispielsweise über einen mobilen
Internetzugang oder dergleichen erreicht werden, der
entweder per Mobilfunk (Langstreckenfunk) oder durch
Nutzung sogenannter Hotspots (Kurzstreckenfunk) er-
folgen kann.
[0011] Hierdurch kann eine Kontrollperson Daten be-
treffend einen Sachverhalt eines Gegenstands leicht
und aus einer gewissen Entfernung von einigen Metern
überprüfen, so dass ein Betreten der Strasse nicht er-
forderlich ist und es zudem nicht ohne Weiteres ersicht-
lich ist, welches Kraftfahrzeug von der Kontrollperson
momentan überprüft wird. Die Kosten für die Überprü-
fung werden insofern gering gehalten, da lediglich bei
der Erstüberprüfung eines bestimmten Sachverhalts ei-
ne Datenüberprüfung per Langstreckenfunk, d. h. per
Mobilfunk, erforderlich ist und bei späteren Überprüfun-
gen, beispielsweise durch andere Kontrollpersonen,
aufgrund der in die Identifizierungseinrichtung übertra-
genen Daten eine Überprüfung per gebührenfreien
Kurzstreckenfunk ausreicht. Die Daten können dabei
gegen Manipulation gesichert sein, insbesondere in
Form einer sogenannten elektronischen bzw. digitalen
Signatur; in diesem Fall ist in der Kommunikationsein-
richtung der Kontrollperson eine Überprüfungseinrich-
tung mit entsprechenden Überprüfungs-und Echtheits-
kriterien vorgesehen.
[0012] Vorzugsweise können die Kommunikations-
einrichtung für Abfragen der Identifizierungseinrichtung
per Kurzstreckenfunk und die Anzeigeeinrichtung ins-
besondere zusammen mit der weiteren Kommunikati-
onseinrichtung für Abfragen per Langstreckenfunk in ei-
ne gemeinsame Kontrollvorrichtung integriert sein, so
dass zum einen nur ein Gerät mitgeführt werden muss
und die Kosten für die Hardware durch ein gemeinsa-
mes Gehäuse und durch die Vermeidung mehrfacher
identischer Bauteile gering gehalten werden. Aufgrund
der primär per Kurzstreckenfunk erfolgenden Kontrolle
werden auch die Mobilfunkkosten gering gehalten, da
jeweils nur bei einer "Erstabfrage" eine Anfrage an die
zentrale Verwaltungsstelle erfolgen muss und anson-
sten ein direktes Auslesen der Identifizierungseinrich-
tung erfolgen kann.
[0013] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird ebenfalls gelöst durch ein System zur Überprüfung
von Daten betreffend einen durch eine Kontrollperson
zu überprüfenden Sachverhalt eines Gegenstands, ins-
besondere eines Fahrzeugs, wobei die zu überprüfen-
den Daten sowohl Informationen betreffend den Gegen-
stand als auch betreffend den zu überprüfenden Sach-
verhalt enthalten und insbesondere mit einem Manipu-

lationsschutz, wie z. B. einer elektronischen Signatur
oder dergleichen, versehen sind, wobei dem Gegen-
stand eine insbesondere als Transponder ausgebildete
Identifizierungseinrichtung zugeordnet ist, die einen
Speicher zur Hinterlegung der zu überprüfenden Daten
aufweist, der durch eine der Kontrollperson zugeordne-
te Kommunikationseinrichtung per Kurzstreckenfunk
auslesbar ist, wobei eine Anfrage hinsichtlich der zu
überprüfenden Daten mittels der Kommunikationsein-
richtung der Kontrollperson an die Identifizierungsein-
richtung richtbar ist, und
entweder
bei im Speicher der Identifizierungseinrichtung hinter-
legten entsprechenden zu überprüfenden Daten nach
Auslesen und insbesondere Überprüfung dieser Daten
auf ihre Echtheit zumindest ein Signal zur Bestätigung
des angefragten Sachverhalts auf einer der Kontrollper-
son zugeordneten Anzeigeeinrichtung ausgebbar ist,
oder aber
bei (noch) nicht im Speicher der Identifizierungseinrich-
tung hinterlegten entsprechenden zu überprüfenden
Daten, wenn ggf. lediglich die Informationen betreffend
den Gegenstand, d. h. eine Kraftfahrzeug- und/oder
Transponderkennung empfangen wurden, eine weitere
Anfrage hinsichtlich der zu überprüfenden Daten mittels
einer der Kontrollperson zugeordneten weiteren Kom-
munikationseinrichtung per Langstreckenfunk an eine
die zu überprüfenden Daten betreffende zentrale Ver-
waltungsstelle oder über die Kommunikationseinrich-
tung per Kurzstreckenfunk an eine mit der zentralen
Verwaltungsstelle verbundene Kurzstreckenfunk-
schnittstelle in der näheren Umgebung tätigbar ist und
die zu überprüfenden Daten im Bestätigungsfalle von
der zentralen Verwaltungsstelle per Langstreckenfunk
an die weitere Kommunikationseinrichtung der Kontroll-
person übermittelbar sind, auf der Anzeigeeinrichtung
anzeigbar und mit der Kommunikationseinrichtung per
Kurzstreckenfunk in den Speicher der Identifizierungs-
einrichtung schreibbar sind.
[0014] Hierdurch ist eine Überprüfung der Daten be-
treffend einen Sachverhalt eines Gegenstands durch ei-
ne Kontrollperson leicht und aus einer gewissen Entfer-
nung von einigen Metern möglich, ohne dass ein Betre-
ten der Strasse erforderlich ist. Es ist auch nicht ohne
Weiteres ersichtlich, welches Kraftfahrzeug von der
Kontrollperson momentan überprüft wird, und die Ko-
sten für die Überprüfung werden gering gehalten, da le-
diglich bei der Erstüberprüfung eines bestimmten Sach-
verhalts eine Datenüberprüfung per Langstreckenfunk,
d. h. per Mobilfunk, erforderlich ist, wohingegen bei spä-
teren Überprüfungen, beispielsweise durch andere
Kontrollpersonen, aufgrund der in die Identifizierungs-
einrichtung übertragenen Daten eine Überprüfung per
gebührenfreien Kurzstreckenfunk ausreicht.
[0015] Die Daten können dabei gegen Manipulation
gesichert sein, insbesondere in Form einer sogenann-
ten elektronischen bzw. digitalen Signatur; in diesem
Fall ist in der Kommunikationseinrichtung der Kontroll-
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person eine Überprüfungseinrichtung mit entsprechen-
den Überprüfungs- und Echtheitskriterien vorgesehen.
[0016] Vorzugsweise können die Kommunikations-
einrichtung für Abfragen der Identifizierungseinrichtung
per Kurzstreckenfunk und die Anzeigeeinrichtung ins-
besondere zusammen mit der weiteren Kommunikati-
onseinrichtung für Abfragen per Langstreckenfunk in ei-
ne gemeinsame Kontrollvorrichtung integriert sein.
[0017] Zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe
dient auch ein Transponder für ein System der vorge-
nannten Art, wobei der Transponder zum einen eine ein-
deutige Identifizierungskennung aufweist und der Spei-
cher als Schreib-Lese-Speicher, insbesondere ohne
Löschfunktion, ausgebildet ist.
[0018] Dabei kann der Transponder mit einer Ein-/
Ausschaltfunktion versehen sein, die insbesondere ei-
nen gepulsten Stand-by-Betrieb (Polling) ermöglichen,
so dass durch weitere Energieeinsparung eine mög-
lichst lange Betriebsdauer des Transponders ohne Aus-
tausch oder Aufladen der Energiequelle gewährleistet
ist. Dabei kann in dem Stand-by-Betrieb der Transpon-
der auch lediglich empfangsbereit für Anfragen sein und
erst bei Detektion oder Empfang einer Anfrage wieder
vollständig aktiviert werden.
[0019] Auch kann die Sendefrequenz des Transpon-
ders hinsichtlich Strombedarf und Reichweite für den
Betrieb in einem Fahrzeug und die sichere Ablesung
durch eine Kontrollperson optimiert sein, so dass eine
gerade ausreichende Reichweite erzielt wird und somit
der Energieverbrauch möglichst gering gehalten wird.
[0020] Zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe
dient ferner eine Kontrollvorrichtung für ein System der
vorgenannten Art, wobei eine Reichweitenanpassung
vorgesehen ist. Hierdurch wird die Anzahl der auf eine
Anfrage der Kontrollperson "antwortenden" Identifizie-
rungseinrichtungen reduziert, so dass die Kontrollper-
son schnell und ohne langes Auswählen die richtigen
angefragten Daten aus den verschiedenen empfange-
nen Datensätzen herausfinden und weiter überprüfen
kann.
[0021] Erfindungsgemäß kann eine Anzeige für die
Position der aktuell überprüften Identifizierungseinrich-
tung vorgesehen sein, so dass bei mehreren auf eine
Anfrage hin empfangenen Datensätzen die Auswahl
des zu überprüfenden Datensatzes allein aufgrund
"geographischer" Kriterien erfolgen kann.
[0022] Zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe
dient weiterhin eine zentrale Verwaltungsstelle für ein
System der vorgenannten Art, wobei ein Speicher für
Daten betreffend einen durch eine Kontrollperson zu
überprüfenden Sachverhalt eines Gegenstands, insbe-
sondere eines Fahrzeugs, sowie eine Kommunikations-
einrichtung für die Kommunikation per Kurzstrecken-
funk und/oder per Langstreckenfunk vorgesehen ist.
Hierdurch kann eine solche zentrale Verwaltungsstelle
entweder für einen sehr großflächigen Bereich, wie z.
B. ein ganzes Stadtgebiet oder dergleichen eingesetzt
werden, wobei dann Langstreckenfunk zum Einsatz

kommt, es kann aber auch entweder zusätzlich oder
aber ausschließlich ein lokal sehr beschränkter Einsatz,
z. B. lediglich für eine geringe Anzahl an Kraftfahrzeug-
stellflächen, erfolgen, der lediglich Kurzstreckenfunk er-
forderlich macht.
[0023] Dabei kann zumindest eine insbesondere als
Responder ausgebildete und mit dem Speicher der zen-
tralen Verwaltungsstelle verbundene Kommunikations-
einrichtung der zentralen Verwaltungsstelle in ein Stra-
ßen- oder Gebäudemobiliar, wie z. B. Parkscheinauto-
mat, Poller- oder Schrankensystem, integriert sein, so
dass per Kurzstreckenfunk die Abfrage einer zentralen
Abrechnungseinheit an einem Parkplatz oder derglei-
chen möglich ist. Dies ist beispielsweise bei sogenann-
ten Real-Time-Abrechnungsverfahren sinnvoll, bei de-
nen ein Parkschein für einen langen Zeitraum gelöst
und im Kraftfahrzeug hinterlegt werden kann und, so-
fern die bezahlte Parkzeit nicht benötigt wird, eine Rück-
erstattung eines Teilbetrages erfolgen kann. Die Kon-
trollperson, die in einem solchen Fall einen vermeintlich
gültigen Parkschein im Kraftfahrzeug findet, muss dann
prüfen, ob die zu diesem Parkschein erfolgte Zahlung
eventuell bereits teilweise wieder erstattet worden ist
und das Fahrzeug insoweit momentan die Parkfläche
ohne Entrichtung einer Nutzungsgebühr nutzt.
[0024] Gegebenenfalls können solche Transponder
oder auch Responder sogar als Relaisstation fungieren
und eine Anfrage per Kurzstreckenfunk an eine zentrale
Verwaltungsstelle weiterleiten.
[0025] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird weiterhin
gelöst durch ein Verfahren zur Überprüfung von Daten
betreffend einen durch eine Kontrollperson zu überprü-
fenden Sachverhalt eines Gegenstands, insbesondere
eines Fahrzeugs, wobei die zu überprüfenden Daten so-
wohl Informationen betreffend den Gegenstand als
auch betreffend den zu überprüfenden Sachverhalt ent-
halten und insbesondere mit einem Manipulations-
schutz, wie z. B. einer elektronischen Signatur oder der-
gleichen, versehen sind, wobei dem Gegenstand eine
insbesondere als Transponder ausgebildete Identifizie-
rungseinrichtung zugeordnet ist, die einen Speicher zur
Hinterlegung der zu überprüfenden Daten aufweist, der
durch eine der Kontrollperson zugeordnete Kommuni-
kationseinrichtung per Kurzstreckenfunk auslesbar ist,
wobei die Kontrollperson mittels der Kommunikations-
einrichtung eine Anfrage hinsichtlich der zu überprüfen-
den Daten an die Identifizierungseinrichtung richtet, und
bei im Speicher der Identifizierungseinrichtung hinter-
legten entsprechenden zu überprüfenden Daten nach
Auslesen und insbesondere Überprüfung dieser Daten
auf ihre Echtheit zumindest ein Signal zur Bestätigung
des angefragten Sachverhalts auf einer der Kontrollper-
son zugeordneten Anzeigeeinrichtung ausgegeben
wird. Ein solches Verfahren kann beispielsweise zur
Auslesung und Überprüfung eines Fahrtenschreibers
eines Kraftfahrzeuges verwendet werden, wobei das
Auslesen insbesondere während der Fahrt und sogar
unbemerkt vom Fahrzeugführer erfolgen kann.
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Patentansprüche

1. Verfahren zur Überprüfung von Daten betreffend ei-
nen durch eine Kontrollperson zu überprüfenden
Sachverhalt eines Gegenstands, insbesondere ei-
nes Fahrzeugs, wobei die zu überprüfenden Daten
sowohl Informationen betreffend den Gegenstand
als auch betreffend den zu überprüfenden Sachver-
halt enthalten und insbesondere mit einem Manipu-
lationsschutz, wie z. B. einer elektronischen Signa-
tur oder dergleichen, versehen sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dem Gegenstand eine insbe-
sondere als Transponder ausgebildete Identifizie-
rungseinrichtung zugeordnet ist, die einen Speicher
zur Hinterlegung der zu überprüfenden Daten auf-
weist, der durch eine der Kontrollperson zugeord-
nete Kommunikationseinrichtung per Kurzstrek-
kenfunk auslesbar ist, wobei die Kontrollperson mit-
tels der Kommunikationseinrichtung eine Anfrage
hinsichtlich der zu überprüfenden Daten an die
Identifizierungseinrichtung richtet, und
entweder
bei im Speicher der Identifizierungseinrichtung hin-
terlegten entsprechenden zu überprüfenden Daten
nach Auslesen und insbesondere Überprüfung die-
ser Daten auf ihre Echtheit zumindest ein Signal zur
Bestätigung des angefragten Sachverhalts auf ei-
ner der Kontrollperson zugeordneten Anzeigeein-
richtung ausgegeben wird,
oder aber
bei (noch) nicht im Speicher der Identifizierungsein-
richtung hinterlegten entsprechenden zu überprü-
fenden Daten die Kontrollperson eine weitere An-
frage hinsichtlich der zu überprüfenden Daten tä-
tigt, die entweder mittels einer ihr zugeordneten
weiteren Kommunikationseinrichtung per Lang-
streckenfunk an eine die zu überprüfenden Daten
betreffende zentrale Verwaltungsstelle oder über
die Kommunikationseinrichtung per Kurzstrecken-
funk an eine mit der zentralen Verwaltungsstelle
verbundene Kurzstreckenfunkschnittstelle in der
näheren Umgebung erfolgt und die zu überprüfen-
den Daten im Bestätigungsfalle von der zentralen
Verwaltungsstelle per Langstreckenfunk an die wei-
tere Kommunikationseinrichtung der Kontrollper-
son übermittelt, auf der Anzeigeeinrichtung ange-
zeigt und mit der Kommunikationseinrichtung per
Kurzstreckenfunk in den Speicher der Identifizie-
rungseinrichtung geschrieben werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kommunikationseinrichtung für
Abfragen der Identifizierungseinrichtung per Kurz-
streckenfunk und die Anzeigeeinrichtung insbeson-
dere zusammen mit der weiteren Kommunikations-
einrichtung für Abfragen per Langstreckenfunk in
eine gemeinsame Kontrollvorrichtung integriert
sind.

3. System zur Überprüfung von Daten betreffend ei-
nen durch eine Kontrollperson zu überprüfenden
Sachverhalt eines Gegenstands, insbesondere ei-
nes Fahrzeugs, wobei die zu überprüfenden Daten
sowohl Informationen betreffend den Gegenstand
als auch betreffend den zu überprüfenden Sachver-
halt enthalten und insbesondere mit einem Manipu-
lationsschutz, wie z. B. einer elektronischen Signa-
tur oder dergleichen, versehen sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dem Gegenstand eine insbe-
sondere als Transponder ausgebildete Identifizie-
rungseinrichtung zugeordnet ist, die einen Speicher
zur Hinterlegung der zu überprüfenden Daten auf-
weist, der durch eine der Kontrollperson zugeord-
nete Kommunikationseinrichtung per Kurzstrek-
kenfunk auslesbar ist, wobei eine Anfrage hinsicht-
lich der zu überprüfenden Daten mittels der Kom-
munikationseinrichtung der Kontrollperson an die
Identifizierungseinrichtung richtbar ist, und
entweder
bei im Speicher der Identifizierungseinrichtung hin-
terlegten entsprechenden zu überprüfenden Daten
nach Auslesen und insbesondere Überprüfung die-
ser Daten auf ihre Echtheit zumindest ein Signal zur
Bestätigung des angefragten Sachverhalts auf ei-
ner der Kontrollperson zugeordneten Anzeigeein-
richtung ausgebbar ist,
oder aber
bei (noch) nicht im Speicher der Identifizierungsein-
richtung hinterlegten entsprechenden zu überprü-
fenden Daten eine weitere Anfrage hinsichtlich der
zu überprüfenden Daten mittels einer der Kontroll-
person zugeordneten weiteren Kommunikations-
einrichtung per Langstreckenfunk an eine die zu
überprüfenden Daten betreffende zentrale Verwal-
tungsstelle oder über die Kommunikationseinrich-
tung per Kurzstreckenfunk an eine mit der zentralen
Verwaltungsstelle verbundene Kurzstreckenfunk-
schnittstelle in der näheren Umgebung tätigbar ist
und die zu überprüfenden Daten im Bestätigungs-
falle von der zentralen Verwaltungsstelle per Lang-
streckenfunk an die weitere Kommunikationsein-
richtung der Kontrollperson übermittelbar sind, auf
der Anzeigeeinrichtung anzeigbar und mit der Kom-
munikationseinrichtung per Kurzstreckenfunk in
den Speicher der Identifizierungseinrichtung
schreibbar sind.

4. System nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kommunikationseinrichtung für Ab-
fragen der Identifizierungseinrichtung per Kurz-
streckenfunk und die Anzeigeeinrichtung insbeson-
dere zusammen mit der weiteren Kommunikations-
einrichtung für Abfragen per Langstreckenfunk in
eine gemeinsame Kontrollvorrichtung integriert
sind.

5. Transponder für ein System nach Anspruch 3 oder
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4, dadurch gekennzeichnet, dass der Transpon-
der zum einen eine eindeutige Identifizierungsken-
nung aufweist und der Speicher als Schreib-Lese-
Speicher, insbesondere ohne Löschfunktion, aus-
gebildet ist.

6. Transponder nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Transponder mit einer Ein-/
Ausschaltfunktion versehen ist, die insbesondere
einen gepulsten Stand-by-Betrieb ermöglicht.

7. Transponder nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sendefrequenz des
Transponders hinsichtlich Strombedarf und Reich-
weite für den Betrieb in einem Fahrzeug und die Ab-
lesung durch eine Kontrollperson optimiert ist.

8. Kontrollvorrichtung für ein System nach Anspruch
4, dadurch gekennzeichnet, dass eine Reich-
weitenanpassung vorgesehen ist.

9. Kontrollvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Anzeige für die Position
der aktuell überprüften Identifizierungseinrichtung
vorgesehen ist.

10. Zentrale Verwaltungsstelle für ein System nach An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Speicher für Daten betreffend einen durch eine
Kontrollperson zu überprüfenden Sachverhalt ei-
nes Gegenstands, insbesondere eines Fahrzeugs,
sowie eine Kommunikationseinrichtung für die
Kommunikation per Kurzstreckenfunk und/oder per
Langstreckenfunk vorgesehen ist

11. Zentrale Verwaltungsstelle nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest eine ins-
besondere als Responder ausgebildete und mit
dem Speicher der zentralen Verwaltungsstelle ver-
bundene Kommunikationseinrichtung der zentralen
Verwaltungsstelle in ein Straßen- oder Gebäude-
mobiliar, wie z. B. Parkscheinautomat, Poller- oder
Schrankensystem, integriert ist.

12. Verfahren zur Überprüfung von Daten betreffend ei-
nen durch eine Kontrollperson zu überprüfenden
Sachverhalt eines Gegenstands, insbesondere ei-
nes Fahrzeugs, wobei die zu überprüfenden Daten
sowohl Informationen betreffend den Gegenstand
als auch betreffend den zu überprüfenden Sachver-
halt enthalten und insbesondere mit einem Manipu-
lationsschutz, wie z. B. einer elektronischen Signa-
tur oder dergleichen, versehen sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dem Gegenstand eine insbe-
sondere als Transponder ausgebildete Identifizie-
rungseinrichtung zugeordnet ist, die einen Speicher
zur Hinterlegung der zu überprüfenden Daten auf-
weist, der durch eine der Kontrollperson zugeord-

nete Kommunikationseinrichtung per Kurzstrek-
kenfunk auslesbar ist, wobei die Kontrollperson mit-
tels der Kommunikationseinrichtung eine Anfrage
hinsichtlich der zu überprüfenden Daten an die
Identifizierungseinrichtung richtet, und bei im Spei-
cher der Identifizierungseinrichtung hinterlegten
entsprechenden zu überprüfenden Daten nach
Auslesen und insbesondere Überprüfung dieser
Daten auf ihre Echtheit zumindest ein Signal zur
Bestätigung des angefragten Sachverhalts auf ei-
ner der Kontrollperson zugeordneten Anzeigeein-
richtung ausgegeben wird.
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